
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Norbert Sieber, Barbara Neßler 
Kolleginnen und Kollegen 
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zum Antrag der Abg. Norbert Sieber, Barbara Neßler betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird (632/ A) in der Fassung des Ausschussberichts für 
Familie und Jugend (1252 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben bezeichnete Gesetzesantrag in der Fassung des Ausschussberichts wird wie folgt 
geändert: 

1. Im Einleitungssatz wird die Wortfolge „durch das Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. 28/2020" durch die 
Wortfolge „durch das Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. 71/2021" ersetzt. 

2. Die Ziffern 1 und 2 werden durch die folgenden Ziffern 1 bis 6 ersetzt: 

„ 1. § 2 Abs. 1 fit. d lautet: 
„ d) für volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und volljährige 

Kinder, die erheblich behindert sind(§ 8 Abs. 5) und die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, für vier Monate nach Abschluss der Schulausbildung; im Anschluss daran für volljährige 
Kinder, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und volljährige Kinder, die erheblich 
behindert sind(§ 8 Abs. 5) und die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bis zum Beginn 
einer weiteren Berufsausbildung, wenn die weitere Berufsausbildung zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt nach Abschluss der Schulausbildung begonnen wird," 

2. § § 2 Abs. 1 lit. l sublit. dd und 6 Abs. 2 lit. k sublit. dd lauten: 
„dd) Europäischen Solidaritätskorps nach der Verordnung (EU) 20211888 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung des Programms für das 
Europäische Solidaritätskorps und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1475 und 
(EU) Nr. 375/2014." 

3. § 6 Abs. 2 lit. b lautet: 
„ b) das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder erheblich behindert sind(§ 8 Abs. 5) und 

das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für vier Monate nach Abschluss der 
Schulausbildung; im Anschluss daran, wenn sie das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
oder erheblich behindert sind(§ 8 Abs. 5) und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bis 
zum Beginn einer weiteren Berufsausbildung, wenn die weitere Berufsausbildung zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt nach Abschluss der Schulausbildung begonnen wird, oder" 

4. § 46a Abs. 2 Ziffer 4 lautet: 
„4. mit den Bildungseinrichtungen gemäß § 10 Abs. 1 des Bildungsdokumentationsgesetzes 2020 -

BilDokG 2020 über den Datenverbund der Universitäten und Hochschulen gemäß§ 10 BilDokG 
2020 eine automatisierte Datenübermittlung mit dem Finanzamt Österreich als Datenempfänger 
einzurichten. In dessen Rahmen sind dem Datenverbund der Universitäten und Hochschulen vom 
Finanzamt Österreich die verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen des 
Tätigkeitsbereichs „Bildung und Forschung" (vbPK-BF gemäß§ 9 des E-Govemment-Gesetzes -
E-GovG) der Kinder, für die die Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewährt wurde bzw. wird, 
zu übermitteln. Zu den übermittelten vbPK-BF sind über den Datenverbund der Universitäten und 
Hochschulen folgende Daten automatisiert zu verarbeiten: 

a) die vbPK-BF der Kinder, für die die Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewährt wurde 
bzw. wird, 

b) Kennzeichnung, Beginndatum, Beendigungsdatum, Meldungen der Fortsetzung und 
Zulassungsstatus des Studiums bzw. der Studien, 
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c) Art und Datum von Prüfungen, die ein Studium oder einen Studienabschnitt eines 
Diplomstudiums abschließen, 

d) Semesterstunden bzw. erlangte ECTS-Anrechnungspunkte abgelegter Prüfungen eines 
Semesters oder Studienjahres. 

Der positive Abschluss des Verfahrens zur Gewährung von Familienbeihilfe ist vom Finanzamt Österreich 
mittels automatisierter Datenübermittlung des vbPK-BF an den Datenverbund der Universitäten und 
Hochschulen zu übermitteln und im Datenverbund der Universitäten und Hochschulen zu vermerken. 
Ändern sich Daten gemäß lit. b) bis d) einer oder eines Studierenden, bei welcher oder welchem die 
Gewährung der Familienbeihilfe vermerkt ist und die eine Auswirkung auf den Bezug der Familienbeihilfe 
haben, ist diese Änderung gemeinsam mit dem vbPK-BF mittels automatisierter Datenübermittlung an das 
Finanzamt Österreich zu übermitteln. Ändert sich der Status hinsichtlich der Gewährung der 
Familienbeihilfe, hat das Finanzamt Österreich dem Datenverbund der Universitäten und Hochschulen 
diese Änderung mittels automatisierter Datenübermittlung zu übermitteln und der Vermerk ist im 
Datenverbund der Universitäten und Hochschulen dahingehend anzupassen bzw. zu löschen." 

5. In § 46a Abs. 4 wird die Wortfolge „dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend nach 
Anhörung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung" durch die Wortfolge „der 
Bundesministerin für Frauen, Familie und Integration nach Anhörung des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung sowie der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft" 
ersetzt. 

6. § 55 wird folgender Abs. 52 angefügt: 

„(52) §§ 2 Abs. l lit. d und 6 Abs. 2 lit. bin der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. XX/2021 
treten mit 1. Juni 2022 in Kraft. §§ 2 Abs. 1 lit. 1 sublit. dd, 6 Abs. 2 lit. k sublit. dd, 46a Abs. 2 Z 4 und 
46a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 1 Nr. XX/2021 treten mit dem der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft."" 

Begründung 

Zu Z 1 und 3 (§§ 2 Abs. 1 lit. d und 6 Abs. 2 lit. b FLAG 1967): 

Grundvoraussetzung für die Gewährung der Familienbeihilfe für volljährige Kinder ist, dass sie sich in 
Berufsausbildung befinden. Wird eine Berufsausbildung beendet, fällt der Anspruch auf die 
Familienbeihilfe weg. Als Altersgrenze für die Gewährung der Familienbeihilfe ist die Vollendung des 24. 
Lebensjahres festgelegt, wobei einige Ausnahmen bis zur Vollendung des 25 . Lebensjahres vorgesehen 
sind (zB für erheblich behinderte Kinder nach § 8 Abs. 5 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 -
FLAG 1967). 

Die Familienbeihilfe wird auch für Zeiten zwischen dem Abschluss einer Schulausbildung und dem 
frühestmöglichen Beginn einer weiteren Berufsausbildung gewährt (sogenannte „Zwischenzeiten"), um 
Unterbrechungen des Familienbeihilfenbezuges zu vermeiden. Die Eltern sind nämlich in der Regel auch 
für diese Zeiten verpflichtet, den Unterhalt für die Kinder zu leisten. Diese Regelung verursacht einen hohen 
Verwaltungsaufwand für das Finanzamt Österreich, da dieses verschiedene Prüfschritte zu setzen hat, um 
den Familienbeihilfenanspruch zu verlängern. 

Es ist ein Anliegen der Bundesregierung, den Verwaltungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger sowie auch 
für das Finanzamt Österreich zu minimieren bzw. möglichst effizient auszugestalten. Wie oben dargelegt, 
ist die Prüfung der sogenannten „Zwischenzeiten" für die Fip.anzverwaltung sehr aufwändig und belastet 
auch die Bürgerinnen und Bürger. Abhilfe soll dadurch geschaffen werden, als nach dem Abschluss der 
Schulausbildung ein weiterlaufender Familienbeihilfenanspruch von vier Monaten festgelegt werden soll, 
unabhängig davon, ob nachher eine Berufsausbildung absolviert wird. 

Diese Regelung ist im Zusammenhang mit der geplanten automatisierten Anspruchsüberprüfung bzw. -
verlängerung des Familienbeihilfenbezuges auf Basis externer Daten aus dem Datenverbund der 
Universitäten und Hochschulen von Studierenden zu betrachten (siehe auch Ausführungen zu Z 4; § 46a 
Abs. 2 Z 4 FLAG 1967). Es kann folgender Beispielsfall angeführt werden: 

Ablegung der Matura im Juni 2022; dann Anspruch auf die Familienbeihilfe für vier Monate bis inklusive 
Oktober 2022. Wird keine weitere Berufsausbildung absolviert, endet der Anspruch mit Oktober 2022. Wird 
ab Oktober ein Studium betrieben kann die Familienbeihilfe durchgehend automatisiert weitergewährt 
werden, zumal ein Studium eine für die Gewährung der Familienbeihilfe erforderliche Berufsausbildung 
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darstellt und der Studienbeginn aus dem Datenverbund der Universitäten und Hochschulen an das 
Finanzamt Österreich gemeldet wird. 

Der in Rede stehende Bezugszeitraum wurde deshalb mit vier Monaten bemessen, um zu gewährleisten, 
dass die externen Daten aus dem Datenverbund der Universitäten und Hochschulen vorliegen, um eine 
automationsunterstützte Weitergewährung der Familienbeihilfe zu ermöglichen. 

Die Regelung soll erstmals unter Berücksichtigung der Implementierung der technischen Voraussetzungen 
ab 1. Juni 2022 zur Anwendung kommen. 

Die Altersgrenzen für die Weitergewährung der in Rede stehenden Familienbeihilfe für vier Monate nach 
Abschluss der Schulausbildung bzw. für die nachfolgenden Zwischenzeiten sollen den bestehenden 
Regelungen entsprechen; daher soll für erheblich behinderte Kinder (§ 8 Abs. 5 FLAG 1967) die 
Vollendung des 25. Lebensjahres als Altersgrenze gelten. 

Die Sonderregelung, dass für die Zeit zwischen dem Abschluss der Schulausbildung und dem 
ehestmöglichen Beginn eines Freiwilligendienstes die Familienbeihilfe für längstens drei Monate gewährt 
wird, kann entfallen. Durch den Gesetzentwurf wird sichergestellt, dass die Familienbeihilfe nunmehr 
generell für vier Monate nach Abschluss der Schulausbildung weiter gewährt wird. Das hat zur Folge, dass 
die Familienbeihilfe in der angesprochenen Fallkonstellation für die Zwischenzeit nach Abschluss der 
Schulausbildung und dem ehestmöglichen nachfolgenden Freiwilligendienst anstelle von drei nunmehr für 
vier Monate gewährt wird. 

Zu Z 2 (§§ 2 Abs. 1 lit. l sublit. dd und 6 Abs. 2 lit. k sublit. dd FLAG 1967): 

Mit dem Gesetzentwurf erfolgt eine Zitierungsanpassung an das aktuelle EU-Jugendprogramm 
„Europäisches Solidaritätskorps". 

Zu Z 4 und 5 (§ 46a Abs. 2 Z 4 und Abs. 4 FLAG 1967): 

Es ist ein besonderes Anliegen der Bundesregierung, dass der öffentliche Sektor effizient und 
serviceorientiert agieren kann und soll. In diesem Sinne wurde im Bereich der Familienbeihilfe ab März 
202 l ein neues Familienbeihilfenverfahren „F ABIAN" auf Basis neuer Technologien produktiv gesetzt Um 
dem Grundprinzip gerecht zu werden, so bürgernah wie möglich handeln zu können, sind nun im 
Familienbeihilfenverfahren Vereinfachungen der Verfahrensabläufe geplant. Dies entspricht auch dem 
Vorhaben der Bundesregierung das Familienbeihilfenverfahren „F ABIAN" digital weiterzuentwickeln. 

Im Rahmen der Gewährung der Familienbeihilfe ist es erforderlich, Überprüfungshandlungen zu setzen, 
zumal die Familienbeihilfe in der Regel im Voraus ausgezahlt wird. Im Zuge dieser Verfahrensschritte sind 
diverse Unterlagen vorzulegen, um das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen - für vergangene Zeiten 

nachzuweisen, wobei diese Nachweise (zB der Studienerfolgsnachweis) auch als 
Entscheidungsgrundlage für die Weitergewährung der Familienbeihilfe gelten können. 

Im Familienbeihilfenverfahren können aktuell Daten durch Onlineabfragen für Anspruchsüberprüfungen 
genutzt werden. Mit der Einführung eines neuen Prozesses der Datenübermittlung gemäß § 46a Abs. 2 Z 4 
FLAG 1967 soll für Studierende das Verfahren zur Überprüfung für die Weitergewährung der 
Familienbeihilfe weiter beschleunigt werden. Dieser Schritt dient auch der Intensivierung einer zukünftig 
vollständig automatisierten Weitergewährung der Familienbeihilfe. 

Ein Ziel der Novelle ist es, eine Rechtsgrundlage für einen Änderungsdienst als neuen Prozess der 
Datenübermittlung gemäß § 46a Abs. 2 Z 4 FLAG 1967 und für die Verwendung von verschlüsselten 
bereichsspezifischen Personenkennzeichen des Tätigkeitsbereichs „Bildung und Forschung" (vbPK-BF) im 
Rahmen der Datenübermittlung zu schaffen. 

Der derzeit bereits bestehende Datenkatalog für die automatisierte Übermittlung für Daten von 
Studierenden von Bildungseinrichtungen gemäß § 10 Abs. 1 des Bildungsdokumentationsgesetzes 2020 -
Bi!DokG 2020 bleibt derselbe. Lediglich die Versicherungsnummern und der Namen der Kinder, für die 
die Familienbeihilfe beantragt wurde oder gewährt wurde bzw. wird, werden durch vbPK-BF ersetzt. 
Dadurch wird den in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorgesehenen einschlägigen 
datenschutzrechtlichen Vorgaben Rechnung getragen und ein angemessenes Schutzniveau erreicht. 

Der im Rahmen der automatisierten Übermittlung von Studierendendaten geplante Änderungsdienst wird 
als neuer Prozess der Datenübermittlung in § 46a Abs. 2 Z 4 FLAG 1967 eingeführt, wodurch zukünftig 
von Einzelabfragen an den Datenverbund der Universitäten und Hochschulen abgesehen wird. Dabei 
werden ausschließlich beihilfenrelevante Änderungen im Sinne des Prinzips der Datenminimierung gemäß 
Art. 5 DSGVO an FABIAN übermittelt. In diesem Zusammenhang werden somit überschießende 
Datenmeldungen vermieden und nur jene Daten gesetzlich verarbeitet, die für den Nachweis des Vorliegens 
der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich sind. 
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Die technische Umsetzung und Verarbeitung der Daten wird zuständigkeitshalber durch die IT des 
Bundesministeriums für Finanzen erfolgen, zumal das Bundesministerium für Finanzen für technische und 
organisatorische Belange der Vollziehung der Familienbeihilfe - die in erster Instanz durch das Finanzamt 
Österreich erfolgt - federführend zuständig ist. 

Angemessene Löschfristen für die vom Datenverbund der Universitäten und Hochschulen übermittelten 
Daten sind im Zusammenhang mit dem Verarbeitungszweck der Gewährung der Familienbeihilfe vom 
Bundesministerium für Finanzen als Datenverarbeiter zu evaluieren und festzulegen. 

Der Beginn und die Durchführung der automatisierten Datenverarbeitung im Wege des neuen 
Änderungsdienstes werden gemäß§ 46a Abs. 4 FLAG 1967 durch Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Frauen, Familie und Integration festgelegt. Die 
derzeit bestehende Bestimmung sieht ein Anhörungsrecht des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung vor. Diese Bestimmung wird um ein Anhörungsrecht der Österreichischen 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft erweitert; ebenso werden die Ressortbezeichnungen angepasst. 
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